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Haftung für Abladeplatz und Zufahrt 
 
Der Auftraggeber stellt sicher, dass der vorgesehene Aufstellplatz für den Container sowie die 
Zufahrtswege für die Befahrung mit schweren LKW geeignet sind. Insbesondere gewährleistet 
der Auftraggeber, dass: 

� der Untergrund ausreichend tragfähig und befestigt ist (z. B. Pflaster, Beton, Asphalt),  
� keine verdeckten Hindernisse, Leitungen oder Hohlräume vorhanden sind,  
� ausreichend Platz zum gefahrlosen Rangieren und Abstellen des Containers besteht.  

 
Die eingesetzten Fahrzeuge können – je nach Ausführung – ein Gesamtgewicht von bis zu 32 
Tonnen erreichen. Schäden am Untergrund können insbesondere beim Absetzen oder bei der 
Abholung, vor allem bei beladenem Container, entstehen. 
 
Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Eignung des Untergrundes und der Zufahrt. 
Er haftet für alle Schäden, die auf eine unzureichende Beschaffenheit des Untergrundes oder 
der Zufahrtswege zurückzuführen sind (z. B. Einsinken, Beschädigung von Pflaster, 
Bordsteinen oder Leitungen). 
 
Der Auftraggeber bestätigt, dass er zur Nutzung der vorgesehenen Fläche berechtigt ist. 
 
Eine Haftung des Auftragnehmers für Schäden am Untergrund und an Zufahrtswegen ist 
ausgeschlossen, soweit diese nicht auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten 
des Auftragnehmers beruhen. 
 
Der Auftraggeber wurde über die mit der Befahrung und Containerstellung verbundenen 
Risiken aufgeklärt und wünscht die Durchführung ausdrücklich auf der von ihm benannten 
Fläche. 
 
Bei einfach fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) ist die 
Haftung des Auftragnehmers auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
Wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Auftraggeber regelmäßig vertrauen darf. 
 
Im Übrigen ist die Haftung des Auftragnehmers bei einfach fahrlässigen Pflichtverletzungen 
ausgeschlossen. 
 
 
 

_____________________ 
 

_____________________ 
 / Fahrzeug 

_____________________ 
 / in Druckbuchstaben 

_____________________ 
Fahrer / in Druckbuchstaben 

______________ 
Ort 

______________ 
Datum 

______________ 
Uhrzeit 

 


